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MANDAT DER AUF EINER AUSSERORDENTLICHEN EIDG. TAGSATZUNG ZU BADEN

VERSAMMELTEN GESANDTEN[ IN SACHEN WARTAUERHANDEL]

EA VI 23 562 a

Die Gesandten der XIII Orte und Zugewandten , "thuendt kundt Männigk-
lichen hiemit 3 Nachdem mit Unlieb undt bedauren uns zu vememmen vorkomme ?i 3

wie durch allerhand unbegründte reden schmütz- 3 schmäch - undt threwworth , das

Misstrauen entzwischendt denen a >igehörigen in verschideyteyi lobl . Ohrten so

weith emporgestigen 3 das hin undt wider Wachten auffgestelt 3 das Geleüth der



Grossen Gloggen still gesetzet , undt allerhand weithaus sehende Verfassungen

veranstaltet worden in eben der Zeit , da unsere Herren undt Oberen uns allhero

gesändet die obhabende geschäfft in freündtligkeit hinzulegen ” , hätten sie

in Anbetracht all der sich daraus ergebenden gefährlichen Aus¬

wirkungen folgende allgemeine "erinner undt Vermahnungfspunkte ] ” er¬
lassen:

1 . Der freie Kauf , Handel und Wandel solle ungehindert bleiben.

2 . Sowohl in den eidg . Orten als auch in den Gemeinen Herrschaf¬

ten sollen alle durch Wort und Werke verübten Beleidigungen

vergessen und durch eine allgemeine Amnestie wieder gutgemacht
sein.

3 . ". . . männiglieh ernstlich ermahnt seye , sich ins könfftige aller Unguten

reden schmutzen undt schmächens , undt wie in Worthe ^̂ also auch in Werkhen

gegen undt undereinander enthalten bey hocher straff undt Ungnad der Ober-

keit , hinder welchen dergleichen getan oder verübt wurde.

Männigklichen hingegen ernstlich ermahnend vilmehr Gott zu bittendas Er die

obhabende Geschäfft zu forthwährendem rueh - undt Wohlstand des . . . Vaterlands

segnen wolle , da intzwischend die hoche Oberkeiten die etwan gethane feindt-

liche Veranstaltungen auch einstellen werden , damit der so Edle friden undt

das freündteydtgnossische Vertrccwen ohnalteriert verbleibe

Allgemeine Eydgnössische Cantzley daselbsten . "

Kopie AH 5 , 328- 329


	[Seite]
	[Seite]

